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DER LEITFADEN

Dieser Leitfaden gibt einen gesammelten 

Überblick über die Überlegungen, die bei 

geschäftlichen Aktivitäten in Dänemark in 

Betracht gezogen werden sollten, sei es beim 

direkten Verkauf nach Dänemark, beim Verkauf 

durch Handelsvertreter oder Vertragshändler 

oder mit einer eigenen Unternehmensgrün-

dung. Hierbei werden Themen behandelt wie 

die Form der geschäftlichen Beziehungen, 

die Wahl der Gesellschaftsform bei einer 

Unternehmensgründung, die Regeln bei der 

Einstellung von dänischen Arbeitskräften, 

die Anmietung von Geschäftsräumlichkeiten 

sowie der Kauf von Immobilien.

Darüber hinaus gibt der Leitfaden 

Informationen über die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen sowie über Steuern, 

die Möglichkeiten bei Zahlungsausfällen 

oder Insolvenz des Geschäftspartners und 

über außergerichtliche bzw. gerichtliche 

Streitbeilegung. Die angegebenen Links bieten 

des Weiteren hilfreiche Zusatzinformationen 

in deutscher oder englischer Sprache.

Die Verfasser des Leitfadens sind dänische 

Advokaten und deutsche Rechtsanwälte 

sowie eine österreichische Juristin der NJORD 

Law Firm in Kopenhagen. NJORD ist eine 

wirtschaftlich ausgerichtete Anwaltskanzlei 

mit Standorten in Dänemark und im Baltikum.

Das German Nordic Legal-Team von NJORD 

ist auf die Beratung bei länderübergreifenden 

dänisch-deutschen und dänisch-

österreichischen Rechtsfragen spezialisiert. 

Unser Team ist die größte Abteilung dieser 

Art in Dänemark und beschäftigt deutsche, 

österreichische und dänische Juristen sowie 

deutsch-dänische Übersetzerinnen.

Die Mitarbeiter des German Nordic Legal-

Teams sind mit dem Wirtschaftsleben in 

Dänemark, Deutschland und Österreich und 

mit den Möglichkeiten und Herausforderungen 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

zwischen diesen Ländern bestens vertraut 

– sowohl was die Lösung von Rechtsfragen 

betrifft, als auch auf sprachlicher und 

kultureller Ebene.

Marktzugang Dänemark ist als allgemeiner 

Leitfaden gedacht und will daher nicht 

erschöpfend zu allen rechtlichen Fragen 

Auskunft geben. Der Leitfaden kann natürlich 

eine konkrete Rechtsberatung im Einzelfall 

nicht ersetzen. 

Einen guten Einblick in viele Fragen 

des dänischen Rechts erhalten Sie auch 

auf unserer Website rechtdaenisch.de, 

wo wir weitere   Informationen zu allen 

Rechtsgebieten zusammengestellt haben.
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